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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
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Sechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 73 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/60/L.20 und Add.1)] 

60/15. Verstärkung der Soforthilfe, der Rehabilitation, des Wiederauf-
baus und der Vorbeugung nach der Tsunami-Katastrophe im 
Indischen Ozean 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/182 vom 19. Dezember 1991, 57/152 vom 
16. Dezember 2002, 57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/25 vom 5. Dezember 2003, 58/214 
und 58/215 vom 23. Dezember 2003, 59/212 vom 20. Dezember 2004, 59/231 und 59/233 
vom 22. Dezember 2004 sowie 59/279 vom 19. Januar 2005, 

 mit Lob für den Geist der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit bei der Be-
wältigung dieser Katastrophe, den die internationale Gemeinschaft auf Ebene der Regierun-
gen, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und der Einzelpersonen mit ihrer raschen Reak-
tion, ihrer fortgesetzten Unterstützung, ihrer großzügigen Hilfe und ihren Beiträgen bei den 
Soforthilfe-, Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen bewiesen hat, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung über Maßnahmen zur Verstärkung der Soforthil-
fe, der Rehabilitation, des Wiederaufbaus und der Vorbeugung nach der Erdbeben- und Tsu-
nami-Katastrophe vom 26. Dezember 2004, die auf der Sondertagung führender Politiker 
des Verbands Südostasiatischer Nationen am 6. Januar 2005 in Jakarta verabschiedet wur-
de1,  

 unter Hinweis auf die Erklärung von Hyogo2 und den Hyogo-Rahmenaktionsplan 
2005-20153 sowie die gemeinsame Erklärung der Sondertagung über die Katastrophe im In-
dischen Ozean4, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe (Hyogo, Japan) abgehalte-
nen Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge verabschiedet wurden, 

_______________ 
1 A/59/669, Anlage. 
2 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1. 
3 Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen 
gegen Katastrophen (A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 2). 
4 Gemeinsame Erklärung der Sondertagung über die Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für 
eine sicherere Zukunft (A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II). 
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 Kenntnis nehmend von dem am 16. Februar 2005 auf dem dritten Erdbeobachtungs-
gipfel in Brüssel verabschiedeten Kommuniqué betreffend die Unterstützung von Warnsy-
stemen für Tsunamis und Mehrfachrisiken im Rahmen des Globalen Systems der Erdbe-
obachtungssysteme, 

 sowie Kenntnis nehmend von der gemeinsamen Erklärung führender asiatischer und 
afrikanischer Politiker über Tsunami-, Erdbeben- und andere Naturkatastrophen, die auf 
dem am 22. und 23. April 2005 in Jakarta abgehaltenen Asien-Afrika-Gipfel 2005 verab-
schiedet wurde5, 

 ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die Verstärkung 
der Soforthilfe, der Rehabilitation, des Wiederaufbaus, der Wiederherstellung und der Vor-
beugung nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean6, 

 es begrüßend, dass Herr William Jefferson Clinton, der ehemalige Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika, zum Sondergesandten des Generalsekretärs für Tsunami-
Wiederaufbau ernannt und das Globale Konsortium für die vom Tsunami betroffenen Län-
der geschaffen wurde, um dafür zu sorgen, dass der politische Wille der internationalen Ge-
meinschaft zur Unterstützung der von den Regierungen der betroffenen Länder betriebenen 
mittel- und langfristigen Rehabilitations-, Wiederaufbau- und Risikominderungsmaßnah-
men erhalten bleibt, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den im Juni und September 2005 abgehalte-
nen Treffen des Globalen Konsortiums für die vom Tsunami betroffenen Länder mit dem 
Ziel, die Koordinierung zwischen den maßgeblichen Interessenträgern zu verbessern und 
ein gemeinsames Online-Beobachtungssystem und gemeinsame Indikatoren zur Überwa-
chung und Evaluierung der Wirkung der Tsunami-Soforthilfe- und -Rehabilitationspro-
gramme zu entwickeln, was die Notwendigkeit unterstreicht, die nationale Eigenverantwor-
tung der vom Tsunami betroffenen Länder beim Überwachungsprozess zu fördern, 

 unter Begrüßung der derzeit im Rahmen des internationalen Systems unternommenen 
Anstrengungen zur Erfassung, Konsolidierung und Verbreitung der aus den Reaktions- und 
Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Tsunami gewonnenen Erkenntnisse, die als Orientie-
rung für künftiges Katastrophenmanagement auf allen Ebenen dienen sollen, 

 sowie unter Begrüßung der Einrichtung des Freiwilligen Treuhandfonds mehrerer Ge-
ber für Vorkehrungen zur Tsunami-Frühwarnung im Indischen Ozean und in Südostasien, 
der zum Aufbau eines Frühwarnsystems und zum Ausbau der Kapazität der Region zur Be-
wältigung von Naturkatastrophen beitragen wird, 

 ferner unter Begrüßung des Vorschlags, vom 27. bis 29. März 2006 in Bonn (Deutsch-
land) eine dritte Internationale Konferenz zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen abzuhal-
ten, die sich mit dem gesamten Spektrum der Naturgefahren befasst, wobei der Schwer-
punkt auf der unverzüglichen Einrichtung von Frühwarnsystemen für hydrometeorologische 
und geologische Gefahren weltweiten Ausmaßes liegen soll, 

 betonend, dass Risikominderungsstrategien ausgearbeitet und gegebenenfalls in natio-
nale Entwicklungspläne integriert werden müssen, insbesondere mittels Umsetzung der In-
ternationalen Katastrophenvorbeugungsstrategie, um so die Widerstandskraft von Bevölke-
rungen gegen Katastrophen zu stärken und die Risiken für die Menschen, ihre Lebensgrund-
lagen, die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur und die Umweltressourcen zu mindern, 

_______________ 
5 Siehe A/59/841, Anlage. 
6 A/60/86-E/2005/77. 
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 sowie betonend, dass die Katastrophenvorsorge, einschließlich der Verringerung der 
Anfälligkeit für Naturkatastrophen, in erheblichem Maße zur Verwirklichung einer nachhal-
tigen Entwicklung beiträgt, 

 ferner betonend, dass auch weiterhin die Entschlossenheit unter Beweis gestellt wer-
den muss, den betroffenen Ländern und ihrer Bevölkerung, insbesondere den schwächsten 
Gruppen, dabei behilflich zu sein, sich vollständig von den verheerenden und traumatischen 
Auswirkungen der Katastrophe zu erholen, namentlich auch bei ihren mittel- und langfristi-
gen Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen, und die diesbezüglichen staatlichen 
und internationalen Hilfsmaßnahmen begrüßend, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstrengungen, die die Regierungen 
der betroffenen Länder unternehmen, um die Soforthilfephase abzuschließen und zur Reha-
bilitations- und Wiederaufbauphase überzugehen und um die finanzielle Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Weiterleitung und dem Einsatz von Ressourcen zu erhöhen, ge-
gebenenfalls auch durch die Heranziehung internationaler öffentlicher Rechnungsprüfer; 

 2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit von Herrn William Jefferson 
Clinton, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Sonderge-
sandten des Generalsekretärs für Tsunami-Wiederaufbau, und seinen verschiedenen Initiati-
ven und ermutigt ihn, sich auch weiterhin um die Erhaltung des politischen Willens der in-
ternationalen Gemeinschaft, insbesondere der regionalen und internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Zivilgesellschaft und des Privatsektors zu bemühen, die von den Regierungen 
der betroffenen Länder betriebenen mittel- und langfristigen Rehabilitations-, Wiederauf-
bau- und Risikominderungsmaßnahmen zu unterstützen; 

 3. legt den Geberländern und den internationalen und regionalen Finanzinstitutio-
nen sowie dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft nahe, die bestehenden Partnerschaften 
zu verstärken und dem mittel- und langfristigen Rehabilitations- und Wiederaufbaubedarf 
der betroffenen Länder weiter entgegenzukommen, so auch durch die rasche Erfüllung der 
von den Gebern eingegangenen Verpflichtungen; 

 4. betont die Notwendigkeit, die Transparenz und Rechenschaftspflicht unter den 
Gebern und den Empfängerländern unter anderem mittels eines einheitlichen Online-Verfol-
gungssystems für Finanz- und Sektorinformationen – einer Entwicklungshilfe-Datenbank –
mit Unterstützung und Beteiligung des Globalen Konsortiums für die vom Tsunami betrof-
fenen Länder zu fördern, und hebt hervor, wie wichtig rasche und genaue Informationen 
über den ermittelten Bedarf sowie die Quellen und die Verwendung der Finanzmittel sind; 

 5. befürwortet die weitere wirksame Koordinierung zwischen den Regierungen der 
betroffenen Länder, den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen, den in-
ternationalen Organisationen, den Geberländern, den regionalen und internationalen Finanz-
institutionen, der Zivilgesellschaft und den Privatsektoren, die sich an den Hilfs-, Rehabili-
tations- und Wiederaufbaumaßnahmen beteiligen, damit den verbleibenden humanitären 
Bedürfnissen auf angemessene Weise entsprochen und die bestehenden gemeinsamen Pro-
gramme wirksam durchgeführt werden sowie unnötige Doppelarbeit verhindert und die An-
fälligkeit für künftige Naturgefahren vermindert wird; 

 6. ersucht den Generalsekretär, den institutionellen Mechanismus und die Kapazi-
täten der Vereinten Nationen zur Unterstützung der nationalen und lokalen Behörden bei der 
Koordinierung der Wiederaufbaumaßnahmen nach der Tsunami-Katastrophe zu stärken; 

 7. bekräftigt, dass alle regionalen Maßnahmen dem Zweck dienen sollen, die inter-
nationale Zusammenarbeit zur Einrichtung eines globalen Frühwarnsystems für Mehrfachri-
siken zu verstärken, so auch das neu geschaffene System für Tsunami-Warnung und -Fol-
genbegrenzung im Indischen Ozean; 



A/RES/60/15 

 4

 8. hebt die Notwendigkeit hervor, stärkere Institutionen, Mechanismen und Kapa-
zitäten auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene zu schaffen, wie in der Erklärung von 
Hyogo2 und im Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-20153 bekräftigt, sowie die Aufklärung 
und Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Einbindung der Gemeinwesen zu fördern, 
um die Widerstandskraft gegen Gefahren und Katastrophen systematisch zu erhöhen und 
die Risiken für die Bevölkerung und deren Katastrophenanfälligkeit zu mindern, insbeson-
dere in den Entwicklungsländern; 

 9. legt den Regierungen und dem System der Vereinten Nationen eindringlich na-
he, bei der Vorsorgeplanung für den Katastrophenfall und der Bewältigung von Naturkata-
strophen sowie bei der Durchführung von Wiederherstellungs-, Rehabilitations- und Wie-
deraufbaumaßnahmen eine Geschlechterperspektive zu integrieren und sicherzustellen, dass 
Frauen in allen Phasen des Katastrophenmanagements aktiv und gleichgestellt mitwirken; 

 10. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin nach Möglichkeiten zu suchen, wie 
die Schnelleingreifkapazität der internationalen Gemeinschaft zur Bereitstellung humanitä-
rer Soforthilfe gestärkt werden kann, aufbauend auf den bestehenden Abkommen und den 
laufenden Initiativen; 

 11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2006 
unter dem Punkt "Verstärkte Koordinierung der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe 
der Vereinten Nationen, einschließlich der Wirtschaftssonderhilfe" über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

52. Plenarsitzung 
14. November 2005 


